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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1988

Index

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BMG 1973 §3 Z5;

Rechtssatz

Einer Auskunft fehlt das Element einer behördlichen Festlegung von Rechten oder P<ichten und ist somit ein

Gegenstand, der eines Bescheides nicht fähig ist. Da der Antrag des Beamten darauf gerichtet war, ihm eine bestimmte

Auskunft in bescheidmäßiger Form zu erteilen, war die Zurückweisung dieses unzulässigen Antrages nicht

rechtswidrig.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung konstitutive

Bescheide Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter
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